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§ 8

Erlöschen der Zollschuld

(1) Unbeschadet der geltenden Bestimmungen über das Erlöschen 
der Nacherhebung des Betrags der Zollschuld bei Verjährung dieser 
Schuld sowie über die Nichterhebung des genannten Betrags in den 
Fällen, in denen die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners gerichtlich 
festgestellt worden ist, erlischt die Zollschuld
a) durch die Entrichtung der Eingangs- oder Ausfuhrabgaben auf 

die betreffenden Waren oder gegebenenfalls durch Erlaß dieser 
Abgaben nach den geltenden Vorschriften;

b) durch Einziehung der Ware. Im Rahmen des auf Verstöße gegen 
Zollvorschriften anwendbaren Strafrechts gilt die ZoHschuld 
jedoch als nicht erloschen, wenn im Strafrecht vorgesehen ist, 
daß die Zölle als Grundlage für die Verhängung von Strafmaß
nahmen herangezogen werden oder daß aufgrund des Bestehens 
einer Zollschuld strafrechtliche Verfolgungen eingeleitet wer
den.

(2) Die Einfuhrzollschuld erlischt ferner,
a) wenn die Anmeldung der Waren zur Überführung in den 

zollrechtlich freien Verkehr oder in die vorübergehende Ver
wendung bei teilweiser Befreiung von Eingangsabgaben vor 
ihrer zollamtlichen Überlassung gemäß den geltenden Vor
schriften mit Zustimmung der zuständigen Behörden zurückge
nommen oder von diesen für ungültig erklärt wird oder wenn 
diese dem Anmelder gestatten, seine Anmeldung durch eine 
Anmeldung zu einem anderen Zollverfahren zu ersetzen;

b) wenn zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur vorübergehen
den Verwendung bei teilweiser Befreiung von Eingangsabgaben 
angemeldete Waren vor ihrer Überlassung auf Anordnung oder 
mit Zustimmung der zuständigen Behörden vernichtet oder 
zerstört oder mit dem Einverständnis dieser Behörden in 
unverändertem Zustand oder nach Zerstörung der Staatskasse 
überlassen werden;

c) wenn zum zollrechtlich freien Verkehr oder zur vorübergehen
den Verwendung bei teilweiser Befreiung von Eingangsabgaben 
angemeldete Waren vor ihrer Überlassung nachweislich aus in 
ihrer Natur liegenden Gründen, durch Zufall oder infolge 
höherer Gewalt vernichtet wurden oder unwiederbringlich 
verlorengegangen sind;

d) wenn die Nichterfüllung einer der Pflichten, die sich aus der 
vorübergehenden Verwahrung eingangsabgabenpflichtiger Wa
ren oder der Inanspruchnahme des Zollverfahrens, in das die 
Waren übergeführt worden sind, ergeben, nachweislich darin 
besteht, daß die Waren aus dem Zollgebiet ausgeführt oder in 
eine Freizone verbracht wurden.

(3) Die Ausfuhrzollschuld erlischt ferner,
a) wenn die Ausfuhranmeldung gemäß den geltenden Vorschriften 

von den zuständigen Behörden für ungültig erklärt wird;
b) wenn die zur Ausfuhr angemeldeten Waren das Zollgebiet 

nachweislich nicht verlassen konnten.

Schlußbestimmungen

§9

(1) Diese Verordnung gilt unbeschadet der geltenden Vorschriften 
über die dingliche Haftung der Waren für die auf ihnen ruhenden 
Eingangs- oder Ausfuhrabgaben sowie die Beschlagnahme oder 
Einziehung der Waren. 2

(2) Wird Zollgut im Reiseverkehr im Zusammenhang mit der 
Zollbehandlung vorschriftswidrig in das Zollgebiet verbracht (§ 2 
Abs. 1 Buchstabe b) oder der zollamtlichen Überwachung entzogen 
(a. a. O. Buchstabe c), so kann ein Zollzuschlag bis zur Höhe der 
Eingangsabgaben, jedoch mindestens 3 und höchstens 100 Deutsche 
Mark, erhoben werden.
Zollgut, das im Falle des § 14 Zollgesetz anzümelden ist, wird der 
zollamtlichen Überwachung entzogen, wenn die für die Zollbehand
lung maßgebenden Merkmale oder Umstände unrichtig oder unvoll
ständig angegeben werden.

§ 10

Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung erläßt der 
Minister der Finanzen.

§11

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1990 in Kraft. 

Berlin, den 4. Juli 1990

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

de M a i z i d r e  
Ministerpräsident 
Dr. R о m b e r g 

Minister der Finanzen

Verordnung 
über die zur Erfüllung einer Zollschuld 

verpflichteten Personen 
— Zollschuldnerverordnung — 

vom 4. Juli 1990

§ 1

(1) Diese Verordnung legt fest, welche Personen zur Erfüllung 
einer Zollschuld verpflichtet sind.

(2) Im Sinne dieser Verordnung gelten als:
a) Person:

— eine natürliche Person,
— eine juristische Person,
— eine Personenvereinigung ohne eigene Rechtspersönlich

keit, die aber im Rechtsverkehr wirksam auftreten kann, 
wenn diese Möglichkeit in den geltenden Vorschriften 
vorgesehen ist;

b) Zollschuld: die Verpflichtung einer Person, die sich aus den 
geltenden Vorschriften ergebenden EingangsabgabervJEinfuhr- 
zollschuld) oder Ausfuhrabgaben (Ausfuhrzollschuld) für ein
gangs- oder ausfuhrabgabenpflichtige Waren zu entrichten;

c) Eingangsabgaben: Zölle und sonstige bei der Einfuhr erhobene 
Abgaben gleicher Wirkung;

d) Ausfuhrabgaben: Zölle und sonstige bei der Ausfuhr erhobene 
Abgaben.

§ 2

(1) Ist eine Zollschuld gemäß § 2 Absatz 1 Buchstabe а oder f der 
Verordnung über die Zollschuld entstanden, so ist zur Erfüllung dieser 
Schuld die Person verpflichtet, in deren'Namen die Anmeldung 
abgegeben oder eine andere Handlung mit der gleichen Rechtswir
kung vorgenommen worden ist.
Wenn jedoch die Zollanmeldung in fremdem' Namen von einer 
Person abgegeben worden ist, die dazu keine Vertretungsmacht hatte, 
so ist allein diese Person zur Erfüllung der Zollschuld verpflichtet.

(2) Bewilligen die Zollbehörden nach den geltenden Vorschriften, 
daß eine zuvor in ein anderes Zollverfahren übergeführte Ware in den 
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt wird, ohne eine schriftliche 
Anmeldung zu verlangen, so ist zur Erfüllung der dabei entstehenden 
Zollschuld die Person verpflichtet, die zum Zeitpunkt dieser Überfüh
rung in den zollrechtlich freien Verkehr die mit dem betreffenden 
Zollverfahren verbundenen Verpflichtungen einzuhalten hat.
Unterabsatz 1 gilt gegebenenfalls auch für die aus der Verarbeitung 
der betreffenden Ware hervorgegangenen Erzeugnisse sowie für die 
bei ihrer Vernichtung oder Zerstörung anfallenden Abfälle und Reste.


